
Kinder leiden unter Konflikten ihrer Eltern. Bei hochstrittigen
Elternbeziehungen ist eine gesunde und altersgerechte
Entwicklung massiv gefährdet. Fachleute aus der
Sozialarbeit, Beratung, Therapie oder von Behörden und
Gerichten stehen in der Praxis vor der schwierigen Frage,
was ist beim jeweiligen Kind, seinen Eltern und dem Umfeld
das Vorgehen, welches dem Kind am meisten dient und auch
umsetzbar ist.
Das Buch richtet sich an Praktikerinnen und Praktiker. Es
bietet erprobte Kriterien für die Vorgehensbestimmung sowie
Beratungsverfahren und methodische Gesprächsführungs-
techniken für die Praxis an .
Insbesondere werden im Buch behandelt:
• Was kennzeichnet hochstrittige Eltern und welche Kriterien
führen zu welchem fachlichen Umgang?

• Weshalb ist eine kindorientierte Elternberatung in der Regel
das Mittel der Wahl?

• Die kindorientierte Elternberatung vom Erstgespräch über
den Einbezug des Kindes bis zum Abschluss und was sich
in der Gesprächsführung bewährt.

• Umgang mit schwierigen Situationen, beispielsweise wenn
ein Elternteil nicht zum Gespräch kommen oder ein Kind
nicht zu einem Elternteil gehen will.

• Wie Fachleute mit Verdachtsäusserungen auf sexuellen
Missbrauch oder mit Vorwürfen von Misshandlung oder
Suchtmittelkonsum kinderdienlich umgehen gehen können.
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Zum Buch > Nutzen 

Für wen ist dieses Fachbuch lesenswert? 

AUSGANGSPUNKTE UND ZIELGRUPPE 
Die Arbeit mit hochstrittigen Eltern ist in der Regel sehr belastend für 
Fachleute, da das Wohl und die Entwicklung der betroffenen Kinder1 
gefährdet sind. Der Druck von aussen, erfolgreich zu handeln, ist oft 
massiv hoch. Erschwerend kommt dazu, dass meistens nur sehr be-
schränkte Zeitkapazitäten zur Verfügung stehen, bei gleichzeitig viel-
fach sehr rudimentären Informationen über das betroffene Kind, die Sys-
temdynamik der Eltern, das Netzwerk, in welchem sie leben, und die 
persönlichen Kompetenzen und Ressourcen des Kindes und der Eltern. 
Trotzdem müssen die Fachpersonen handeln. Doch was genau soll zum 
Wohl des Kindes gemacht oder unterlassen werden? 
Dieses Buch richtet sich an Fachleute, welche mit streitenden Eltern zu 
tun haben, sei es beispielsweise als Berater/in, Abklärer/in, Beistän-
din/Beistand, Sozialarbeiter/in, Pädagogin/Pädagoge, Psychologin/Psy-
chologe, Therapeut/in usw. Der Arbeitskontext kann angeordnet oder 
freiwillig sein. 
Fachpersonen, welche im Kinderschutzbereich als Entscheidungs-
instanz (Gerichte, Behörden wie die Kinder- und Erwachsenenschutz-
behörden usw.) tätig sind, soll das Buch darin unterstützen, hilfreiche 
Lösungsprozesse anzuordnen. 
Der Schwerpunkt im Buch liegt auf dem Umgang mit hochstrittigen El-
tern, denen die Fähigkeit zugesprochen ist, dass sie für ihre Kinder allein 
oder mit punktueller ambulanter Hilfe sorgen können. 

AUFBAU DES BUCHES 
Zuerst wird ein Blick auf hochstrittige Systeme und die betroffenen Kin-
der sowie auf den Arbeitskontext der Fachleute geworfen. Anschlies-
send werden die möglichen Rollen für Fachpersonen und die Entschei-
dungskriterien beleuchtet.  

 
1  Das Wort „Kind“ steht in diesem Buch – soweit nicht spezifiziert – als altersunabhängiger Überbe-

griff auch für „Säuglinge“, „Kleinkinder“, „Jugendliche“, „junge Erwachsene“. 
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Zum Buch > Nutzen 

Der Hauptteil des Buches beschäftigt sich mit dem Beratungsmodell der 
„kindorientierten Elternberatung“. Die unterschiedlichen Phasen im Vor-
gehen, methodische Kernpunkte und Spezialfragen werden vorgestellt. 
Im letzten Teil wird das Zusatzmodell „Befreiung aus der Sackgasse“ 
präsentiert, welches bei schwerwiegenden Verdachtsäusserungen zur 
Anwendung kommt und auf dem Modell der kindorientierten Elternbera-
tung aufbaut. 

BENUTZUNG DES BUCHES 
Jedes Kind, jedes Elternpaar, jedes System ist einzigartig und daher ist 
jeder „Fall“ besonders. Mit diesem Buch wird daher einerseits die Ab-
sicht verfolgt, Haltungen und methodische Vorgehensweisen mit hoch-
strittigen Elternsystemen im Sinne eines „Kochbuches“ zur Unterstüt-
zung der Handlungsfähigkeit anzubieten.  
Andererseits werden die Fachleute eingeladen, die vorgestellten Ideen 
auf ihren Arbeitskontext und den aktuellen „Fall“ anzupassen und vor 
allem auch mit ihren persönlichen Kompetenzen zu verbinden.  
Um bei der Kochmetapher zu bleiben: Je nach Gemüsemenge ist die im 
Kochbuch angegebene Gewürzauswahl und -menge anzupassen, da-
mit das Gericht vor allem den Kindern mundet.  
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Hochstrittige Systeme 
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Kennzeichen hochstrittiger Systeme und deren Folgen für das 
betroffene Kind werden im ersten Abschnitt dargelegt.  
Danach werden zwei handlungsleitende Orientierungen in Be-
zug auf das Kindeswohl vorgestellt. 
Anschliessend wird ein Blick auf die oft divergierenden und 
manchmal auch unerfüllbaren Erwartungen an die Fachleute in 
diesem konfliktären Arbeitsfeld geworfen. 
Der rechtliche und ökonomische Kontext und seine möglichen 
Auswirkungen werden dann beleuchtet und ein Kaskadenmo-
dell für Interventionsmassnahmen präsentiert. 
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Hochstrittige Systeme 

Blick auf das Kind in hochstrittigen Systemen 

Viele Eltern von minderjährigen Kindern trennen sich heutzutage. 19 
von 20 Elternpaaren gelingt diese Trennung anscheinend relativ gut.2 
Etwa 5 % aller Scheidungen und 
Trennungen haben aber einen 
hochkonflikthaften Verlauf.3   
In Deutschland wird geschätzt, 
dass etwa 50‘000 Kinder davon be-
troffen sind.4 In der Schweiz kann 
von proportional angepassten Zah-
len ausgegangen werden.  

KENNZEICHEN VON HOCHSTRITTIGKEIT 

Dass Eltern in Trennungs- und Scheidungsphasen Auseinandersetzun-
gen haben, ist nachvollziehbar. Es geht um Grundbedürfnisse im Leben 
der Beteiligten, insbesondere wie die Beziehung zu den Kindern weiter-
gelebt werden kann, welche ökonomische Basis in naher Zukunft gilt, 
was für eine Wohnsituation nach der Trennung/Scheidung möglich ist. 
Die Auseinandersetzungen erfolgen manchmal sinnvoll und ab und an 
auch destruktiv. Manche Eltern streiten laut, andere leise, die einen fair 
und offen, andere giftig und strategisch. Konflikte belasten selbstredend 
Eltern und Kinder.  
Hochstrittige Elternbeziehungen unterscheiden sich von streitenden El-
tern in bedeutsamen Punkten deutlich.  
In der Forschung werden verschiedene Definitionsversuche des Begrif-
fes „Hochstrittigkeit“5 angeboten.6 Eine allgemein anerkannte Definition   
fehlt.  

 
2  Weber & Schilling (2012), Seite 13 
3  Dietrich & Fichtner & Halatcheva & Sandner & Weber (2010), Seite 10 
4  Walper & Fichtner & Normann (2013), Seite 19 
5  „Hochstrittig“, „hochkonfliktär“, „hochkonflikthaft“ werden in diesem Buch synonym verwendet. 
6  Walper et al. (2013), Seite 151; Keil de Ballón (2018), Seite 1; Weber & Schilling, (2012), Seite 14 
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Hochstrittige Systeme > Kennzeichen 

Bei hochstrittigen Eltern sind vielfach folgende Kennzeichen für Fach-
leute mehr oder weniger ausgeprägt erkennbar:  

• DIE BEDÜRFNISSE DER KINDER SIND NICHT IM BLICK DER EL-
TERN UND DAHER AUCH NICHT HANDLUNGSLEITEND. 
Diese Eltern sind beispielsweise vorwiegend damit beschäftigt, auf 
ihren Rechten zu beharren (z.B. Besuchsrecht), weitere belastende 
Erfahrungen für sich persönlich zu vermeiden (z.B. Verweigerung ei-
nes gemeinsamen Elterngesprächs) oder dem anderen Elternteil zu 
zeigen, dass diese/r keinen Einfluss auf sie/ihn mehr hat (z.B. re-
flexartige Ablehnung von Ideen des anderen Elternteils). Kinderbe-
dürfnisse werden dabei oft übersehen, die Auswirkungen des konflik-
tiven Verhaltensauf dieses nicht wahrgenommen.7  
Die Eltern sehen ihre persönlichen Bedürfnisse oft als deckungs-
gleich mit denjenigen des Kindes. Sie reduzieren beispielsweise ih-
ren Kontakt und den des Kindes zum anderen Elternteil, um ihre 
Stressbelastung zu minimieren, und gehen davon aus, dass das 
auch für das Kind gut ist oder sogar von diesem gewünscht wird. 
Dass dies das Kind auf verschiedenste Weise belasten kann, ist nicht 
in ihrem Blick. 
Die Kinder werden von den Eltern kaum ernsthaft gefragt, wie es 
ihnen geht und was sie brauchen.8 

• BEDEUTSAME WÜNSCHE DER KINDER WERDEN VON DEN EL-
TERN NICHT BEACHTET. 
Obwohl hochstrittige Eltern betonen, dass sie alles tun wollen, was 
für ihre Kinder gut ist, ignorieren sie bedeutsame Aussagen von die-
sen. Beispielsweise wünschen sich Kinder in der Regel von ganzem 
Herzen, dass die Streitigkeiten zwischen den Eltern sofort aufhören, 
und teilen dies ihren Eltern oftmals mit. Hochstrittige Eltern überhö-
ren diese Äusserungen oder reagieren pro forma verbal darauf, aber 
nonverbal9 oder paraverbal zeigen sie weiterhin Streitverhalten. 

 
7  Lawick & Visser (2017), Seite 15; Dietrich et al. (2010), Seite 22 
8  Lawick & Visser (2017), Seite 33 
9  Unterstrichene Wörter werden im Glossar erläutert 
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Hochstrittige Systeme > Kennzeichen 

• EIN ELTERNTEIL (MANCHMAL BEIDE) SIEHT SICH ALS AUS-
SCHLIESSLICHE/R EXPERTIN/EXPERTE FÜR DAS KINDES-
WOHL UND SPRICHT DEM ANDEREN ELTERNTEIL ELTERLICHE 
KOMPETENZEN AB. 
Die Sichtweise des anderen Elternteils wird zurückgewiesen oder 
überhört. Ein Gespräch darüber wird abgelehnt. 

• SCHULD FÜR NEGATIVES WIRD DEM ANDEREN ELTERNTEIL 
ZUGEORDNET. 
Bei Problemen sieht jeder Elternteil den anderen als schuldverursa-
chend an.10 Wenn ein Kind beispielsweise beim Wechsel von einem 
Elternteil zum anderen weint, gibt ein Elternteil dem vielleicht die Be-
deutung, dass das Kind nicht zum anderen Elternteil gehen will, weil 
es diesen nicht gern hat. Der andere Elternteil sieht darin einen Be-
weis, dass der andere Elternteil es nicht gehen lassen will und darum 
das Kind unter Druck gerät und weint.  
Im Extremfall kann ein solches Muster in einer „Dämonisierung“ des 
anderen Elternteils enden.11  

• DIE ELTERN SIND NICHT IN DER LAGE, LÖSUNGEN FÜR IHR 
KIND ZU FINDEN, DIE VON BEIDEN MITGETRAGEN WERDEN. 
Anstehende Entscheide, wie beispielsweise ob das Kind Medika-
mente nach einer ADHS-Diagnose nehmen, Nachhilfe bei einem 
Schulleistungsabfall erhalten, mehr oder weniger Zeit mit seinem 
Lieblingssport oder Musikinstrument verbringen soll oder wo und 
wann dieses zu wem in die Ferien geht, können (oder wollen?) die 
Eltern nicht mehr gemeinsam treffen.12 Anstelle von Lösungsgesprä-
chen versuchen die Eltern die Situation „auszusitzen“ oder ihre Sicht-
weise mittels Einbezug von anderen (Anwältinnen/Anwälte, Thera-
peutinnen/Therapeuten, Gerichte usw.) durchzusetzen. 

 
10 Siehe „Kausalattributionen“ und „Verantwortungsattributionen“ in Lawick & Visser (2017), Seite 23 

und „Interpunktion der Ereignisfolgen“ Watzlawick & Beavin & Jackson (1969), Seite 92 
11 Lawick & Visser (2017), Seite 20 
12 Walper & Fichtner & Normann (2013), Seite 151 
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Hochstrittige Systeme > Kennzeichen 

• ELTERN ZIEHEN IHR KIND IN IHREN (PAAR-)KONFLIKT MIT HIN-
EIN UND BELASTEN DAMIT DIE BEZIEHUNG DES KINDES ZUM 
ANDEREN ELTERNTEIL. 
Hochstrittige Eltern zeigen dem Kind mit expliziten Äusserungen oder 
nonverbaler oder paraverbaler Kommunikation, dass sie den ande-
ren Elternteil ablehnen. Manche Elternteile reden mit dem Kind expli-
zit negativ über den anderen. Andere Elternteile reden indirekt nega-
tiv über den anderen Elternteil, beispielsweise wenn sie mit Freunden 
oder Grosseltern sprechen und das Kind dabei ist und mithört. 
Manchmal wird ein negativer Zusammenhang zu alltäglichen Punk-
ten hergestellt in der Form „Wenn dein Vater mehr zahlen und nicht 
alles für sich behalten würde, dann könnte ich dir ein neues Handy 
kaufen!“. Auch informieren einige Eltern das Kind ungefiltert über ne-
gative Mails eines Elternteils oder über anwaltschaftliche Korrespon-
denzen: „Deine Mutter will, dass ich dich nicht mehr sehen darf.“ Dies 
belastet das Kind und kann einer negativen Sichtweise über einen 
Elternteil Vorschub leisten.13 

• DAS KIND IST MEHR FOKUSSIERT AUF DIE BEFRIEDIGUNG 
DER ELTERNBEDÜRFNISSE ALS AUF SEINE BEDÜRFNISSE. 
Kinder in hochkonflikthaften Systemen konzentrieren sich oft auf die 
emotionalen Befindlichkeiten und Bedürfnisse ihrer Eltern. So versu-
chen einige Kinder ihre Eltern wieder zu versöhnen. Andere passen 
sich den Erwartungen der Eltern massiv an in der Hoffnung, deeska-
lierend auf den Konflikt Einfluss zu nehmen. Aufgrund der emotionel-
len und auch ökonomischen Abhängigkeit ist diese Bewegung selbst-
verständlich nachvollziehbar. Eine derartige Ausrichtung führt aber 
dazu, dass die Kinder das eigene Befinden und die eigenen Bedürf-
nisse – zeitweise oder über lange Strecken – aus den Augen verlie-
ren. Bleibt die Situation unerträglich, wählen einige Kinder auch die 
Distanzierung oder sogar den Abbruch des Kontaktes zu einem El-
ternteil.14 

 
13 Walper et al. (2013), Seite 151; Dietrich et al. (2010), Seite 21 
14 Dietrich & Fichtner & Halatcheva & Sandner & Weber (2010), Seite 23 
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Hochstrittige Systeme > Kennzeichen 

• ANGEHÖRIGE UND FACHLEUTE WERDEN ZU ALLIANZEN EIN-
GELADEN. 
Im Rahmen von Trennungs- und Scheidungsprozessen werden El-
tern von Anwältinnen/Anwälten, Gerichten/Behörden, Gutachterin-
nen/Gutachtern, aber auch von Freunden, Familienangehörigen 
usw. vielfach aufgefordert, ihre Sichtweise darzulegen. Die Eltern-
teile präsentieren diese dann logischerweise so, dass das Gegen-
über ihren negativen Blick auf den anderen Elternteil teilen kann. El-
tern machen die Erfahrung, wenn ihnen das gelingt, haben sie einen 
Allianzpartner gegen den anderen Elternteil gewonnen. Aus ihrer 
Sicht werden sie sich dann eher gegen den anderen Elternteil durch-
setzen können, diesen „besiegen“ oder zumindest nicht „unterlie-
gen“.  
Verschiedene Forscher weisen darauf hin, dass je höher der Kon-
fliktpegel ist, desto mehr Fachpersonen15 und private Bezugsperso-
nen der Eltern involviert werden16.    
Allianzen, juristische Verfahren und Massnahmen eröffnen Eltern 
vielfältige Möglichkeiten, elterliche Aufgaben und Verantwortung an 
Fachleute zu delegieren, z.B. nicht mehr miteinander sprechen zu 
müssen, Fachpersonen als „Postboten“ zu instrumentalisieren oder 
von diesen zu fordern, den Kontakt mit dem Kind durchzusetzen.17 

• EINSCHÄTZUNGEN VON FACHLEUTEN WERDEN OFT ZURÜCK-
GEWIESEN, ZUMINDEST VON EINEM ELTERNTEIL. 
Elternteile in hochstrittigen Systemen erwarten von Fachpersonen 
vielfach, dass diese ihre Sichtweise teilen und sie gegen den ande-
ren Elternteil unterstützen. Tun sie das nicht, werden sie schnell als 
Verbündete der Gegenpartei wahrgenommen. Dies passiert auch oft, 
wenn die Fachmeinung der Fachleute gegensätzlich zur Ansicht der 
Eltern ist. 

 

 
15 Weber & Schilling (2012), Seite 180 
16 Lawick & Visser (2017), Seite 20 
17 Holt & Schönherr (2015), Seite 73; Dietrich et al. (2010), Seite 18 
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Hochstrittige Systeme > Systemmerkmale 

SYSTEMMERKMALE 

Forschungsergebnisse zeigen, dass soziodemografische Merkmale kei-
nen Einfluss auf den Grad der Hochkonflikthaftigkeit von Eltern in Tren-
nung und Scheidung ausüben. Weder Alter noch Geschlecht, Herkunft, 
Bildungsgrad und kultureller Hintergrund spielen eine Rolle.18  
  

 
18 Dietrich et al. (2010), Seite 17 ; Walper et al. (2013), Seite 29 



 
 
22 
 

Hochstrittige Systeme > Trennungsfolgen 

TRENNUNGSFOLGEN FÜR KINDER 

Kinder reagieren unterschiedlich auf die elterliche Trennung.19 Vielfach 
empfinden sie Schmerz, Wut, Angst oder Trauer über die ihnen aufge-
zwungenen Abschiede (Familie, Freunde usw.) und Veränderungen 
(z.B. Wohnort, Sportclub).20 Sie erleben sich oft belastet, hilflos und zer-
rissen. Ungewollt fühlen sie sich zum Vermitteln zwischen den Eltern 
oder zur Parteiergreifung für einen Elternteil gezwungen.  
Geschwister können die Belastung stark unterschiedlich erleben, auch 
wenn sie den elterlichen Auseinandersetzungen in ähnlicher Weise 
ausgesetzt sind.21  

Einige Scheidungsforscher gehen davon aus, dass bei niederem Kon-
fliktniveau eher keine negativen Langzeitfolgen für die Kinder zu er-
warten sind, andere bezweifeln das. Einigkeit besteht darüber, dass 
in hochstrittigen Systemen Kinder geschädigt werden.22 Je heftiger 
die Trennungskonflikte sind, desto gravierendere psychische und psy-
chosoziale Folgen haben diese wohl für die Kinder.23 
Zwei bis drei Jahre nach der elterlichen Trennung setzt bei zwei Drittel 
der Kinder eine Normalisierung ein. Bei einem Drittel der Kinder kommt 
es zu mittel- und langfristigen Beeinträchtigungen der psychischen Ge-
sundheit oder Persönlichkeitsentwicklung, vor allem wenn die elterli-
chen Konflikte anhalten oder eskalieren.24 Als Spätfolgen werden be-
schrieben: weniger Selbstvertrauen und Lebensfreude, Anfälligkeiten 
für körperliche und seelische Störungen.25 Die Kinder neigen zu einer 
erhöhten emotionalen Erregbarkeit und nehmen andere Kinder oftmals 
positiver wahr als sich selbst.26   
Manche Kinder erhalten altersunpassende Macht zur Manipulation im 
Familiensystem und beginnen im Konflikt mit zu agieren.27 
 

 
19 Walper et al. (2013), Seite 91 
20 Walper et al. (2013), Seite 146; Weber & Schilling, (2012), Seite 55 
21 Dietrich et al. (2010), Seite 26 
22 Walper et al. (2013), Seite 20 und 91;  Hötker-Ponath, Gisela (2009), Seite 39 
23 Lawick & Visser (2017), Seite 15 
24 Walper et al. (2013), Seite 145 
25 Weber & Schilling (2012), Seite 55/235 
26 Dietrich et al. (2010), Seite 24 
27 Dietrich et al. (2010), Seite 25 
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Hochstrittige Systeme > Kindeswohl 

KINDESWOHL 

Die Aussage „Das ist zum Wohl des Kindes!“ ist in dieser oder synony-
men Formen eines der häufigsten Äusserungen von Eltern und wird viel-
fach auch als „Joker“ eingebracht, um die eigene Sichtweise unangreif-
bar zu machen und durchzusetzen. Beispielsweise werden Sätze der 
folgenden Art geäussert: „Es ist wichtig, dass ein Kind seinen Vater 
sieht!“ „Eine Mutter weiss am besten, was für ihr Kind gut ist!“ Was damit 
genau gemeint ist, wird vielfach nicht genauer erläutert.  
Es gibt einige Kindeswohldefinitionen aus rechtlicher, psychologischer, 
soziologischer oder philosophischer Sicht. Diese sind für die konkrete 
Arbeit oft zu vielschichtig und damit zu wenig handlungsleitend. 
In der Arbeit mit hochstrittigen Eltern sind in der Regel zwei Orientierun-
gen hilfreich: 

w Maximalorientierung: „Dem Kind ist es wohl.“ 
w Praxisorientierung: „Dem Kind am meisten dienlich ist die konflikt-

ärmste Regelung, die von beiden Eltern mitgetragen wird.“28 

In einzelnen Fällen ist das betroffene Kind akut gefährdet. Vier mögliche 
Gefährdungskriterien bei hochkonflikthaften Systemen werden oft ge-
nannt:  
- Einschränkung der Erziehungsfähigkeit des hauptsächlich betreuen-

den Elternteils oder beider Elternteile aufgrund der kognitiven Veren-
gung auf den Elternkonflikt, 

- behandlungsbedürftige Belastungssymptomatik des Kindes, 
- eingeschränkte Bewältigung altersentsprechender Entwicklungsaufga-

ben, 
- Fehlentwicklungen in der Eltern-Kind-Beziehung.29  

In der überwiegenden Zahl der Fälle besteht in hochstrittigen Syste-
men eine latente, aber noch nicht akute Kindeswohlgefährdung. Dies 
eröffnet – vor sehr invasiven Interventionen (behördliche Abklärung; 
Massnahmen mit Elternrechtseinschränkungen usw.) –  die Möglich-
keit zu elternunterstützenden Hilfen wie beispielsweise einer ange-
ordneten Beratung. 

 
28 Wider, Diana und Pfister-Wiederkehr, Daniel (2016), Seite 326 
29 Dietrich et al. (2010), Seite 32 
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Hochstrittige Systeme > Fazit 

FAZIT 

5 % aller von Trennung betroffenen Kinder wachsen in einem hochstrit-
tigen (Familien-)System auf.  
Die Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass je mehr und ausge-
prägtere Kennzeichen von hochstrittigen Systemen erkennbar sind, 
desto wahrscheinlicher sind negative Folgen für die Kinder im späteren 
Leben zu erwarten.  
Das Erkennen der Anzeichen von hochstrittigen Systemen eröffnet 
Möglichkeiten, diese Systeme gezielt mit kindorientiertem Handeln bei 
der anstehenden Veränderung zu unterstützen.   
Damit Fachleute kindorientiert handeln können, müssen diese zudem 
den Kontext hochstrittiger Systeme beachten. Elemente dieses Kon-
textes werden im kommenden Abschnitt beleuchtet. 
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 _______________________________________________________ 
 
 

Fachliche Positionierung 
 
 
________________________________________________________ 
 
 

Es werden zwei zur Wahl stehende fachliche Positionierungen 
in der Arbeit mit hochstrittigen Eltern vorgestellt.  
Darauf aufbauend werden Indikationen für die Wahl einer ver-
änderungsorientierten „Beratung“ oder expertenorientierten 
„Abklärung“ präsentiert. 
Besprochen wird zudem der Nutzen von angeordneter Bera-
tung und was ein wirksames und praxistaugliches Modell von 
anderen unterscheidet.  
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Fachliche Positionierung 

Fachrollen und Indikationen 

Zwei grundsätzliche Rollen stehen im Umgang mit hochstrittigen Eltern 
zur Auswahl. Das Rollenverständnis I ist eine „expertenorientierte Ab-
klärungsrolle“ und das Rollenverständnis II eine „veränderungsunter-
stützende Beratungsrolle“.  
Um erfolgreich hochstrittigen Eltern zu begegnen, müssen Gerichte, Be-
hörden und Fachleute die jeweilige Rolle für sich und gegenüber den 
Gesprächspartnern klar definieren können. Das jeweilige Rollenver-
ständnis führt zu anderen Sichtweisen auf das System, zu unterschied-
lichen Vorgehensweisen, Fragen und Arbeitsbeziehungsangeboten. Kli-
entinnen und Klienten gehen oft in der Regel davon aus, dass das Rol-
lenverständnis I angewandt wird. 
Um Orientierung und Klarheit in diesem komplexen Gebiet zu ermögli-
chen, wird im Folgenden tendenziell eine Schwarz-Weiss-Darstellung 
angewandt, wohl wissend, dass in der Praxis – insbesondere in der 4. 
Kaskadenstufe – auch Mischformen erforderlich sind (⇢	Seite 30). 

ROLLENVERSTÄNDNIS I UND II  

 Rollenverständnis I Rollenverständnis II 

   

Fokus Recht ist im Zentrum         Kind ist im Zentrum                

Systemebene Erwachsenen-Ebene Kind-Eltern-Ebene  

Expertentum Fachleute Expertinnen/ 
Experten für Inhalt und 
Prozess 

Eltern Expertin/Experte 
für Kind; Fachleute für 
Umgang mit Konflikten 

Im Kontext Kindeswohl Im Kontext des Rechts 

 
 

                                                                                                                 
37 

 

Fachliche Positionierung > Rollenverständnis 

Position neutral parteiisch für das Kind 

Gesprächs-   
inhalte 

Fachleute definieren 
Ziele, Themen und 
Vorgehen 

Eltern entwickeln Lösun-
gen zur Konfliktreduk-
tion zugunsten des Kin-
des  

Gesprächsaus-
richtung 

vergangenheits-, defi-
zit-, problemorientiert 

zukunfts-, kompetenz-, 
lösungsorientiert 

Orientierung erwachsenenorientiert kindorientiert 

Kontrolle und 
Entscheidungs-
kompetenzen 

Fachleute kontrollieren 
Eltern und Fachleute 
entscheiden  

Eltern kontrollieren sich 
gegenseitig und verein-
baren gütliche Lösun-
gen zugunsten des Kin-
des 

Wahrheit wahrheitsorientiert: 
herausfinden was 
stimmt 

kindernutzenorientiert: 
hilfreiche Konstrukte 
nutzen 

Tätigkeit abklären, beurteilen, 
empfehlen und anord-
nen 

kindorientierte Ge-
sprächsführung mit El-
tern 

Ziel Fachabklärung und ju-
ristisch fundierter Ent-
scheid für nächsten 
Schritt 

Lösung des Konflikts 
durch Eltern zugunsten 
des Kindes 

Dauer in der Regel sehr kurz solange erforderlich und 
dienlich für das Kind 

Indikation akute Kindeswohlge-
fährdung 

latente Kindeswohlge-
fährdung 

 
ROLLENVERSTÄNDNIS I (expertenorientierte Abklärungsrolle) 
Dieses Rollenverständnis kommt zur Anwendung, wenn das Wohl eines 
Kindes akut gefährdet ist (Indikationspunkte ⇢	Seite 41-41). In dieser Rolle wird 
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________________________________________________________ 
 
 

Kindorientierte Elternberatung 
 
 
________________________________________________________ 
 
 

In diesem Buchteil wird das Modell der kindorientierten Eltern-
beratung vorgestellt.  
Nach der Verortung des Modells folgt eine Übersichtsdarstel-
lung der Modellphasen und wie ein zielunterstützender Bera-
tungsrahmen gestaltet werden kann.   
Anschliessend werden die 5 Schritte des kindorientierten Erst-
gespräches mit den Eltern vorgestellt und methodische Um-
gangsoptionen für dieses Gespräch und für besondere Situati-
onen behandelt. 
Danach werden inhaltliche und methodische Schwerpunkte der 
Folgegespräche sowie der Einbezug des Kindes beleuchtet. 
Zudem werden die Abschlussphase und Rückmeldungsideen 
an die Gerichte und Behörden dargelegt. 
Zum Abschluss werden inhaltliche und methodische Spezial-
themen behandelt und Umgangsmöglichkeiten besprochen. 
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Kindorientierte Elternberatung 

Verortung 

Das im Folgenden beschriebene Modell der „kindorientierten Beratung“ 
wurde in den letzten 30 Jahren entwickelt, präzisiert und in der Praxis 
laufend angewandt. In über 50 Seminaren wurde es Mitgliedern von Be-
hörden und Gerichten sowie Beratungs- und Therapiefachleuten vorge-
stellt und mit ihnen auch kritisch reflektiert.51 
Aufgrund der Rückmeldungen der Fachpersonen kann geschlossen 
werden, dass das Modell von Beratungs- und Therapiefachleuten viel-
fach in der vorliegenden Form eingesetzt werden kann. Fachleute in Ge-
richten und Behörden können erfahrungsgemäss Teile davon in ihrer 
Arbeit nutzen. 
Ein Beistand schrieb vor kurzer Zeit, dass er nach dem Seminarbesuch 
seine „schwierigsten und am heftigsten streitenden Eltern“ zu einem ge-
meinsamen Gespräch eingeladen habe. Diese hätten dies zuerst zu-
rückgewiesen mit Sätzen der Art „Mit ihm sitze ich nie wieder an einem 
Tisch“, „Das haben vor Ihnen schon einige versucht, ist noch nie gut 
gekommen“, „Solange sie sich an keine Abmachung hält, kann sie nur 
noch mit meinem Anwalt kommunizieren“. Der Beistand habe mit Vehe-
menz auf einem Elterngespräch bestanden. Beide Eltern seien gekom-
men. Er habe das Gespräch von A bis Z nach dem Modell für das Erst-
gespräch durchgeführt. Die Eltern hätten im Gespräch begonnen, ge-
meinsam eine einvernehmliche „Gut-fürs-Kind-Lösung" auszuarbeiten, 
was bisher nie denkbar gewesen sei. Im Anschluss an das Gespräch 
habe der Vater dem Beistand gesagt: „Das war das erste gemeinsame 
Gespräch, das nicht frühzeitig abgebrochen werden musste.“  

Zu einem solchen Fortschritt braucht es die Bereitschaft der Eltern, aber 
auch eine Fachperson, die weiss was sie tut und wozu. Beides ist erfor-
derlich.  

 
 

 
51 Ein besonderer Dank geht an diese Stelle an meine liebe Kollegin Diana Wider, Juristin, Sozialar-

beiterin und Professorin an der Hochschule für Sozialarbeit in Luzern 
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Kindorientierte Elternberatung > Verortung 

Auf den folgenden Seiten wird zuerst das Modell in groben Zügen prä-
sentiert, danach werden die zentralen Verfahrensschritte im Einzelnen 
besprochen. Im Anschluss werden Umgangsideen für oft auftretende 
herausfordernde methodische und inhaltliche Themen und Situationen 
angeboten. 
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Kontextgestaltung 
(⇢ Seite 54-57) 

Erstes Eltern-    
gespräch 
(⇢ Seite 58-89) 

Folgegespräche 
mit Eltern 
(⇢ Seite 90-117) 

Einbezug Kind 
(⇢ Seite 118-129) 

Stabilisierung und 
Abschluss 
(⇢ Seite 130-135) 

Kindorientierte Elternberatung 

Das Phasenmodell im Überblick 

Alle Menschen und Situationen sind einzigartig. Aus dieser Sicht sind 
Modelle nie wahr oder immer passend, sondern stellen nur eine mögli-
che handlungsleitende Orientierung dar. Das Modell „kindorientierte El-
ternberatung“ ist erfahrungsgemäss in der vorliegenden Form oft um-
setzbar. Das Prinzip der menschlichen Einzigartigkeit macht es aller-
dings erforderlich, manchmal zugunsten des Kindes davon abzuwei-
chen.  

Phasen Fokus Schwerpunkt(e) 
 

  

3. Phase 

Klaren kindorientierten Auftrag 
von Behörden/Gerichten und/oder 
Eltern einholen 

Eltern unterstützen, wieder anzu-
fangen, kindorientiert miteinander 
zu reden 

2. Phase 

Eltern mit prozessorientierter Be-
ratung helfen, konkrete kindorien-
tierte Lösungen für die Zukunft zu 
entwickeln, welche von beiden 
mitgetragen werden und in einer 
verbindlichen Vereinbarung fest-
gehalten sind 

5. Phase 

Mit Eltern den Einbezug des Kin-
des vorbereiten. Information des 
Kindes über zukünftige Regeln 
und dessen Reaktion berücksich-
tigen 

1. Phase 

Abschlusssitzung und wenn erfor-
derlich 1 bis 2 weitere stabilisie-
rende Sitzungen. Rückmeldung 
an Auftraggeber/in 

4. Phase 
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Kindorientierte Elternberatung > Überblick 

In der Regel sind insgesamt 8 bis 10 Sitzungen innerhalb eines Jahres 
erforderlich. 
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 Kindorientierte Elternberatung 

Kontextgestaltung (1. Phase) 

EINEN ZIELUNTERSTÜTZENDEN RAHMEN GESTALTEN 

Um erfolgversprechend in die Arbeit mit hochstrittigen Eltern zu starten, 
ist es empfehlenswert, dass Gerichte und Behörden in ihrer Weisung an 
die Eltern zur kindorientierten Beratung folgende Punkte aufnehmen:  
- Als Auslöser für die Weisung soll das gefährdete Kindeswohl – infolge 

des andauernden Elternkonfliktes – bezeichnet werden (Verantwor-
tungszuweisung gleichmässig an beide Eltern!). 

- Die Eltern sollen angewiesen werden, unter Mithilfe einer Fachperson 
den Streit zu beenden, indem sie gemeinsam getragene Lösungen 
zugunsten des Kindes erarbeiten (siehe Rollenverständnis II). 

- Die ersten drei Gesprächstermine werden den Eltern in der Weisung 
mitgeteilt, um Konflikte rund um die Terminfindung soweit als möglich 
zu verhindern.52 

- Das Ende der Beratung soll (mindestens implizit) verbunden werden 
mit dem Erreichen des Beratungszieles der Konfliktbeendigung. 

- Der Beratungsrahmen wird abgesteckt durch einen Zwischenbe-
richtstermin, einen terminlich offenen Abschlussbericht und die Mittei-
lungspflicht der Fachperson, wenn eine erfolgreiche Beratung gefähr-
det ist. 

- Bereits involvierte Fachleute auf der Elternebene sollen gebeten wer-
den, während der kindorientierten Beratung ihr Engagement für den 
Moment auszusetzen oder zumindest zu koordinieren. 

- Um den gütlichen Lösungsprozess nicht zu behindern, sollen die El-
tern aufgefordert werden, während der Beratung parallel keine juristi-
schen Auseinandersetzungen zu führen. 

↪ Mustervorlage: „Anordnung einer kindorientierten Beratung“ (⇢Seite 242). 

 

 
52 Weber & Schilling (2012), Seite 287/288 
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Kindorientierte Elternberatung > Einladung 

EINLADUNG ZUM ELTERNGESPRÄCH  

Elterngespräche kommen hauptsächlich auf drei Arten zustande: 
a) Ein Gericht oder eine Behörde ordnet die Beratung an und teilt den 

Eltern die drei ersten Elterntermine mit. Ist ein Elternteil damit nicht 
einverstanden und nimmt dieser Kontakt mit der Fachperson auf, ver-
weist die Fachperson an die anordnende Stelle. Fachpersonen sind 
gut beraten, sich bei solchen Anrufen auf „emotionelle Leidanerken-
nung“53 zu beschränken und inhaltliche Besprechungen – höflich und 
unmissverständlich – zu blockieren. 

b) Ein Elternteil meldet sich von sich aus bei einer Fachperson, um 
diese zu einer Allianz gegen den anderen Elternteil einzuladen (z.B. 
Durchsetzung Kontaktstopp). In dieser Situation kommt in der Regel 
das Tool „Durchdenken lassen“ zur Anwendung (Seite 153-160). Oft ist 
danach der anrufende Elternteil zum erforderlichen gemeinsamen El-
terngespräch bereit.  
Dieser Elternteil kann in diesem Einzelgespräch zudem gefragt wer-
den, welches – aufgrund seiner Erfahrung – voraussichtlich die er-
folgreichste Form der Einladung des anderen Elternteils zum ge-
meinsamen Elterngespräch sei (Einladung durch den Elternteil; Ein-
ladung durch Fachperson in schriftlicher oder telefonischer Form; zu 
Hause oder am Arbeitsplatz; am Morgen, Mittag oder Abend usw.). 
Zu wählen ist die Einladungsform, welche am erfolgversprechends-
ten für ein gemeinsames Gespräch ist und nicht die angenehmste für 
den anwesenden Elternteil. 
Fachperson:  „Es freut mich sehr, dass Sie für ein gemeinsames Elterngespräch 

zugunsten von Max bereit sind. Was denken Sie, wie könnte der 
Vater am besten eingeladen werden?“ 

Mutter: „Am liebsten wäre es mir, wenn Sie das machen.“ 
Fachperson: „Das kann ich gut nachvollziehen. Meine Frage ist, wer kann den 

Vater am besten motivieren, damit er kommt. Sind eher Sie das 
oder eher ich?“ 

 

 
53 Pfister-Wiederkehr (2019), Seite 72-74 
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Kindorientierte Elternberatung > Einladung 

Mutter: „Ich möchte den Vater eigentlich nicht anrufen, aber es ist mir klar, 
wenn ich es tue, dann ist er bisher immer gekommen. Also beiss 
ich für Max in diesen sauren Apfel.“ 

Wird im Gespräch klar, dass es erfolgversprechender ist, wenn die 
Fachperson zum Elterngespräch telefonisch oder schriftlich einlädt, 
so sollte diese das tun. 
↪ Mustervorlage: „Einladungsbrief zum Elterngespräch“ (⇢	Seite 244). 

(Bei Telefongesprächen sind Form und Inhalte sinngemäss ana-
log.) 

Meldet sich der eingeladene Elternteil bei der Fachperson vor dem 
Elterngespräch, empfiehlt es sich, dass die Fachperson die in der 
Einladung aufgelisteten Punkte wiederholt, Fragen zu seiner Rolle 
beantwortet und für inhaltliche Fragen – beispielsweise zur Sorge 
des anderen Elternteils – auf das Gespräch verweist. 
Vater: „Um was geht es, was ist mit meinem Kind?“ 
Fachperson: „Die Mutter macht sich grosse Sorgen um Eva. Sie kann Ihnen 

dazu als Einzige wirklich Auskunft geben. Ich habe die Mutter ge-
beten, Ihnen als Vater ihre Sorgen im Elterngespräch mitzuteilen. 
Sie können dann auch sofort nachfragen. Anschliessend können 
Sie als Eltern auch besprechen, was zum Wohl von Eva zu tun 
ist.“ 

c) Bei etwas weniger hochstrittigen Eltern kommt es ab und zu auch 
vor, dass ein Elternteil sich in Absprache mit dem anderen zur Ter-
minvereinbarung meldet. Mit diesem kann dann das Vorgehen (Da-
tenfindung usw.) in der Regel problemlos besprochen werden.  
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Kindorientierte Elternberatung > Vorgespräch 

VORGESPRÄCHE ODER SOFORT ELTERNGESPRÄCHE? 

Konflikte zwischen den Eltern können nur die Eltern zugunsten der Kin-
der beenden. Um keine Zeit zu verlieren und die Rollenpositionierung II 
(⇢	Seite 36-39) nicht zu gefährden, wird daher direkt ein Elterngespräch 
angestrebt.54 Langjährige Erfahrungen zeigen, dass bei einer eindeuti-
gen Haltung der Fachpersonen die meisten Eltern einen gemeinsamen 
Start akzeptieren (Umgangsoptionen, wenn dies einem Elternteil schwerfällt ⇢	Seite 136-

138). 
Insbesondere am Anfang werden telefonische oder persönliche Einzel-
kontakte – wenn immer möglich – vermieden oder in Ausnahmefällen 
mit dem Fürsprechermodell durchgeführt (⇢	Seite 139).  
Einzelkontakte bergen die Gefahr in sich, die Dynamik hochstrittiger El-
tern unbeabsichtigt zu unterstützen und ins Rollenverständnis I abzu-
driften. 
In hochstrittigen Situationen wird insbesondere der persönliche Einbe-
zug des Kindes strikt vermieden, da die Kriterien für einen kindgerech-
ten Einbezug nicht erfüllt sind (⇢	Seite 119-120). 

 
 
 
 
  

 
54 Andere Meinungen werden in der Literatur auch vertreten, beispielsweise Holt & Schönherr (2015) 
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 Kindorientierte Elternberatung 

Das erste Elterngespräch (2. Phase) 

In diesem Buchteil werden zentrale Prozessschritte und methodische 
Punkte im Erstgespräch mit hochstrittigen Eltern vorgestellt. Als Be-
schreibungshintergrund wird ein angeordnetes Elterngespräch ange-
nommen und dass die Überweisungsinstanz die Eltern als kompetent 
erachtet, mit ihrem Kind Kontakt zu haben und für dieses zu sorgen.  

GESPRÄCHSZIELE 

Hochstrittige Eltern haben die Erfahrung gemacht, dass gemeinsame 
Elterngespräche über beinahe alle Themen – insbesondere rund ums 
Kind – umgehend zur Konfliktzunahme führen, ohne nützliche Ergeb-
nisse zu erzielen. In der Folge weichen viele Eltern auf andere Formen 
aus (Telefon, Mails, SMS, WhatsApp u.a.), bis auch diese Kommunika-
tionsmöglichkeiten blockiert sind. Die Konfliktthemen und die Formen 
(laut, leise, offen oder verdeckt aggressiv usw.) unterscheiden sich je 
nach Eltern. Der Konflikt verunmöglicht aber bei allen die erforderlichen, 
kindorientierten persönlichen Elterngespräche. 
Hier setzt das erste Elterngespräch an.  

Es werden folgende Grobziele verfolgt:  
� zeigen und erlebbar machen, dass Elterngespräche möglich sind, 
� das Interesse der Eltern am Wohl ihres Kindes als Veränderungs-

motor ins Zentrum rücken, 
� zum strukturierten, kindorientierten Lösungsprozess einladen, 
� Rechte, Pflichten und Aufgaben lösbar zuordnen. 

Bei der Erstsitzung steht daher nicht das Erzielen eines inhaltlichen Re-
sultates im Vordergrund, sondern das Installieren eines Gesprächskon-
textes, in dem die Eltern beginnen können, kindorientiert und gemein-
sam zukünftige Lösungen zu entwickeln.  
Diese Orientierung steht dem bisherigen Vorgehen vielfach diametral 
entgegen:  
- Fokus auf Kindeswohl anstelle auf Recht 
- elterliche  Lösungsverantwortung  anstelle Verantwortungsdelegation   
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an Anwältinnen/Anwälte, Gerichte, Vormundschaftsbehörde usw. 
- Zukunftsgestaltung anstelle Vergangenheitsorientierung (Schuldzu-

weisung usw.)  
Daran müssen sich die Eltern zuerst wieder gewöhnen. 

GESPRÄCHSVORBEREITUNG 

Vorinformationen (Mitteilungen von Auftraggebenden, Berichte usw.) 
über Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, beeinflussen uns 
unvermeidlich. Es stellt sich daher die Frage, welche Informationen an 
dieser Stelle zieldienlich und welche eher hinderlich sind. In diesem Mo-
dell werden als erforderliche Vorinformation betrachtet:  
- die Namen der Eltern und des Kindes 
- das Alter des Kindes 
- Informationen zum aktuellen Gewaltpotenzial zwischen den Eltern 

und gegenüber Fachpersonen 
Besteht eine belegte und akute Gewaltgefährdung, so wird das Erstge-
spräch in gleicher Form aber online durchgeführt (⇢	Seite 146). Idealer-
weise ist das bereits im Auftrag des Gerichtes oder der Behörde festge-
legt. 

DIE 5 SCHRITTE IM ERSTGESPRÄCH 

Das Erstgespräch gliedert sich vielfach in 5 Schritte, welche auf den 
kommenden Seiten detailliert beschrieben werden: 

1. Schritt:  Gesprächsstrukturen einführen 
2. Schritt:  Fachliche Positionierung 
3. Schritt: Positiver Blick auf das gemeinsame Kind 
4. Schritt: In den Lösungsprozess einsteigen 
5. Schritt:  Auftrag an die Eltern und Abschluss 

Grundlage der Begegnung ist das Rollenverständnis II. 
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1. SCHRITT: GESPRÄCHSSTRUKTUREN EINFÜHREN 
(Dauer ca. 5 Minuten) 

In diesem Schritt geht es darum, den Eltern von Anfang an zu zeigen, 
dass die Fachperson den Lead für die Gesprächsführung übernimmt 
und deeskalierende Gesprächsformen anbietet.  
Dies wird mit vier Punkten angestrebt: sofortiges Abholen im Wartezim-
mer, Begrüssung, Sitzordnung, Wertschätzung und Gesprächsregeln. 

WARTEZIMMER 
Sobald der zweite Elternteil im Wartezimmer eintrifft, empfiehlt es sich, 
die Eltern umgehend zu begrüssen, damit diese sowenig Zeit wie mög-
lich haben, konfliktvergrössernd verbal (z.B. verletzende Begrüssung)     
oder nonverbal negativ zu kommunizieren  (z.B. wegschauen; Augen-
brauen hochziehen), was das bevorstehende Gespräch schon zu Be-
ginn erschweren könnte. 

BEGRÜSSUNG 
Fachperson: „Guten Tag, mein Name ist Pfister. Frau Müller?“ (Nach Zustimmung 

und Händeschütteln55 Blick auf den Vater.) „Guten Tag, mein Name 
ist Pfister. Herr Müller?“ (Nach Zustimmung und Händeschütteln Blick 
auf den Besprechungsraum oder den Weg dorthin.) 

 „Wir sind in diesem Besprechungszimmer.“ (Fachperson weist dort-
hin.) „Darf ich vorausgehen?“ (Fachperson geht, ohne die Antwort ab-
zuwarten, voraus und übernimmt so erstmals nonverbal die Führung.) 

SITZORDNUNG 
Eine V-Sitzordnung ist im Beratungs-
raum vorbereitet, wobei die Stühle 
etwa 2 Meter voneinander im Dreieck 
stehen (am besten ohne Tisch, es ist 
aber auch mit Tisch gut machbar). 

Fachperson: (Nach dem Betreten des Be-
sprechungsraumes zeigt die 
Fachperson auf einen Stuhl.)  

 
55 Bei religiösen oder gesundheitsbedingten Vorschriften alternatives Begrüssungsritual 
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„Darf ich Sie, Frau Müller, bitten dort Platz zu nehmen.“ (Fachperson 
weist auf einen zweiten Stuhl.) „Darf ich Sie, Herr Müller, bitten dort 
Platz zu nehmen.“ (Fachperson zeigt implizit erneut, dass sie die Ge-
sprächsführung innehat.) 

WERTSCHÄTZUNG 
Viele Eltern sind in diesem Gesprächsteil oft emotional massiv unter 
Druck und ihr Denken und Fühlen ist vielfach auf die Paarebene fokus-
siert. Die Anerkennung dieser Belastung und das Anbieten eines positi-
veren Fokus auf die aktuelle Situation wirken an dieser Stelle oft ent-
spannend. 
Fachperson: (Nachdem die Eltern Platz genommen haben, spricht die Fachperson 

weiter.) „Ich gehe davon aus, dass es für Sie wohl sehr schwierig ist, 
hier zu sein. Ihr Kommen zeigt mir, dass Sie als Mutter“ (Blick zur 
Mutter) „und Sie als Vater“ (Blick zum Vater) „einen konkreten Beitrag 
zum Wohle von Adam leisten wollen und darum diese Situation auf 
sich nehmen.“ (Leidanerkennung und kindbezogene Wertschätzung) 

Einige Elternteile weisen diese Wertschätzung zurück und betonen den Zwang zu 
kommen. 

Elternteil: „Wissen Sie, ich bin nur gekommen, weil ich muss. Das Gericht hat 
mich dazu gezwungen!“ 

Fachperson: „Das tönt unangenehm!“ (Leidanerkennung) „Dass Sie trotzdem ge-
kommen sind, verstehe ich so, dass Sie Ihren Sohn Adam gernhaben 
und wollen, dass es ihm gut geht.“ 

GESPRÄCHSREGELN 
Bisherige Gesprächsabläufe zwischen den Eltern führten in der Regel 
zu konfliktärer Kommunikation. Zwei Regeln für die Gesprächsführung 
haben sich in der Praxis bewährt und werden in diesem Modell als un-
abdingbar für eine erfolgreiche Gesprächsführung betrachtet: 
• Sprech- und Blickrichtungsregel: Jeder Elternteil redet im Erstge-

spräch nur zur Fachperson und sieht auch nur in ihre Richtung, um 
dysfunktionale Kommunikationsmuster zu unterbrechen und das 
gegenseitige Zuhören zu unterstützen. 

• Stoppregel: Die Fachperson erhält die Erlaubnis, jeden Elternteil 
beim Reden stoppen zu dürfen, wenn der Gesprächsverlauf nicht 
nützlich für das Kind ist.  
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_______________________________________________________ 

 
 

Verdacht auf sexuelle Übergriffe u.Ä.  
 
 
________________________________________________________ 
 

 
Aus begründeter Sorge oder aus strategischen Gründen äus-
sern Elternteile manchmal schwerwiegende Vermutungen ge-
genüber dem anderen Elternteil, wie sexuelle Übergriffe, 
Suchtverhalten, Erziehungsgewalt usw. 
Basierend auf der bisher besprochenen „kindorientierten El-
ternberatung“ werden hilfreiche Haltungen bei Verdachts-
äusserungen und ergänzende methodische Vorgehen präsen-
tiert, mit welchen Kindern geholfen werden kann. 
Vorgestellt wird insbesondere das Modell „Befreiung aus der 
Sackgasse“. 
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Verdacht sexueller Übergriff u.Ä.102 

Ausgangslage 

Trennungen, Kinderzuteilungen oder Besuchsrechtsstreitigkeiten wird 
manchmal von einem Elternteil die Vermutung103 geäussert, dass ihr 
Kind sexuellen Übergriffen durch den anderen Elternteil, neuen Partnern 
oder nahen Verwandten ausgesetzt ist.104 Derartige Aussagen stützen 
sich dabei oft auf auffälliges Verhalten der Kinder, Körpersymptome 
nach Kontakten mit dem anderen Elternteil oder nach Andeutungen des 
Kindes. Harte, juristisch relevante Fakten fehlen zumeist. 
In den vergangenen Jahren wurden viele Fachleute, Behördenmitglie-
der, Kindergärtner/innen oder Lehrer/innen für dieses Thema sensibili-
siert. Daher wenden sich diese auch vermehrt an die Behörden oder 
spezialisierte Fachpersonen, sobald erste beunruhigende Beobachtun-
gen vorliegen. 
Derartige Verdachtsäusserungen von Elternteilen und Fachleuten wer-
fen komplexe Fragen auf wie: Was muss zum Schutz des Kindes ge-
schehen, wenn der Verdacht stimmt? Was muss getan werden, wenn er 
nicht stimmt? Kann der Verdacht je erhärtet oder entkräftet werden? 
Sind rechtliche Schritte für das Kind sinnvoll?  
Bei Verdachtsäusserungen zu möglichen sexuellen Übergriffen, aber 
auch zu ähnlichen kindeswohlgefährdenden Themen, wie Anwendung 
von Erziehungsgewalt, Vernachlässigung, Suchtmittelkonsum usw., 
stellt sich jeweils die Frage, was zugunsten des möglicherweise be-
troffenen Kindes wirksam und nachhaltig getan werden kann, wenn die 
Beweise fehlen. 
Dabei ist zu beachten, dass für den angeschuldigten Elternteil allein das 
Darüberreden die Gefahr einer impliziten Anerkennung beinhaltet. Im  
 

 
102  Aktualisierter und erweiterter Text zum Artikel „Verdacht auf sexuelle Übergriffe bei Kindern“ von 

Pfister-Wiederkehr, Daniel (2007) in Wunderantwort Nr. 8/Herbst 2007. Lenzburg: Wilob 
103 Die Begriffe „Vermutung“ und „Verdacht“ werden synonym verwendet 
104  Sexueller Missbrauch findet vereinzelt auch durch Frauen statt, überwiegend aber durch Männer. 

Daher sind die folgenden Seiten nicht genderneutral formuliert, sondern gehen implizit und explizit 
eher von männlichen Tätern aus. 
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Raum steht in diesen Fällen vielfach die Drohung des Kindesentzuges 
und vielleicht die Einleitung eines existenziell bedrohenden Strafverfah-
rens.  
Daher wird der beschuldigte Elternteil sofort versuchen, das Gespräch 
zu blockieren oder umzuleiten.   
Welche Handlungsoptionen stehen in diesen und ähnlichen Situationen 
Gerichten, Behörden und Fachleuten zur Verfügung? 
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 Verdacht sexuelle Übergriffe u.Ä. 

Vorentscheidungen 

WAHL DES VORGEHENS 

Eine geschiedene Mutter erzählt am Telefon, ihre fünfjährige Tochter sei 
von den letzten Besuchswochenenden beim Vater verstört zurückge-
kommen. Das Kind wolle aber nicht darüber sprechen. Zweimal habe es 
in letzter Zeit unvermittelt geäussert, es wolle nicht mehr zum Vater. Sie 
selber habe auch einmal starke Rötungen an der Scheide ihrer Tochter 
bemerkt. Im Rahmen einer gynäkologischen Untersuchung sei ein Pilz-
befall festgestellt worden. Ob dieser auf sexuelle Übergriffe zurückzu-
führen sei, habe die Gynäkologin weder bestätigen noch entkräften kön-
nen. Am Telefon spricht eine völlig verunsicherte Mutter, die nicht mehr 
weiterweiss. 
Sobald eine derartige Verdachtsäusserung auf dem Tisch liegt, stehen 
Fachpersonen vier verschiedene Vorgehensoptionen zur Verfügung.          

OPTION „VALIDIERUNGSTEAM“ 
Fachleute besprechen die Situation unter sich und versuchen als „Vali-
dierungsteams“ 
herauszufinden, 
ob wirklich etwas 
geschehen ist. Um 
in Ruhe und unter 
Berücksichtigung 
verschiedener 
Blickwinkel (z.B. 
Fachdisziplinen) 
eine kindeswohl-
orientierte Lösung 
zu finden, Eltern-
teile nicht unbe-
gründet zu be-
schuldigen, aber auch einen möglichen Täter nicht zu warnen, erfolgt 
das Vorgehen verdeckt. 
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OPTION „BERICHT / GUTACHTEN“ 
Es erfolgt eine Anzeige mit anschliessender Abklärung. Am Ende liegt 
ein Bericht oder Gutachten vor mit den erhobenen Befunden, den Be-
wertungen und Empfehlungen. 
Bei den ersten zwei Optionen bewegen sich die Fachleute im Rollenver-
ständnis I (⇢	Seiten 36-38). 

OPTION „METAPHERBEHANDLUNG“ 
Liegen zu wenig gerichtsrelevante Fakten für eine offene Wahrheitser-
mittlung vor und bestünde die Gefahr, der Verdächtigte könnte das Kind 
der weiteren Beobachtung entziehen, steht die Variante einer Metapher-
behandlung zur Verfügung.  
Zwei Formen kommen dabei oft zur Anwendung: 
a) pädagogische Inputs in der Schulklasse des Kindes, wie beispiels-

weise Aufklärungsunterricht oder Besuch einer Veranstaltung wie 
„Mein Körper gehört mir“  

b) Einzelsettings, in welchen zentrale Themen bei sexuellen Übergriffen 
indirekt und mit Bezug zu anderen Kontexten besprochen werden 
können, wie beispielsweise „gute und schlechte Geheimnisse“, „an-
gemessene und unangemessene Berührungen“. Dies kann in eine 
Musiktherapie, ins Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin usw. ein-
gebaut werden. 

Bei beiden Vorgehensweisen werden Kindern hilfreiche Unterschei-
dungskriterien und weitere Kontaktmöglichkeiten angeboten.  
Die aufgegriffenen Themen sollen für Kinder, welche einen Übergriff er-
lebten, wie auch für diejenigen, bei denen der Verdacht unbegründet ist, 
einen Nutzen haben.  

OPTION „BEFREIUNG AUS DER SACKGASSE“ 
Die vierte Möglichkeit ist die Anwendung des Praxismodells „Befreiung 
aus der Sackgasse“. 
Dieses Modell entwickelt seine Stärken bei Verdachtsäusserungen ins-
besondere bei Kindern. Das Vorgehen wurde speziell für Situationen 
entwickelt, in denen  
- sich die Vermutung auf sexuelle Ausbeutung auf indirekte Beobach- 
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tungen eines Elternteiles abstützt, d.h. vom Kind keine konkreten 
Aussagen vorliegen, 

- eine Befragung des Kindes nicht möglich oder sinnvoll ist, 
- der Verdacht auf sexuelle Ausbeutung juristisch kaum bewiesen wer-

den kann, 
- beide Elternteile auf einem Kontakt zum Kind beharren und diesen 

juristisch durchsetzen können. 

Auf den nächsten Seiten werden drei handlungsleitende Grundüberle-
gungen besprochen, welche für alle vier Vorgehensoptionen relevant 
sind und für die Wahl des Praxismodells „Befreiung aus der Sackgasse“ 
als Begründung dienen. 
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LÖSUNGSORIENTIERUNG ANSTELLE WAHRHEITSSUCHE 

Bis 1992 haben wir105 bei Verdachtsäusserungen aufgrund der uns be-
kannten Lehrmeinung gehandelt. Wir versuchten, mittels Kinderbefra-
gungen im Rahmen von Abklärungen und Gutachten herauszufinden, 
was wirklich geschehen war. Falls die Ausgangslage sehr diffus war      
oder der Verdacht von Kindergärtner/innen, Behördenvertreter/innen 
etc. geäussert wurde, sassen wir in Form von „Validierungsteams“ zu-
sammen, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen.  
Die Ergebnisse dieser vorwiegend wahrheitsorientierten Vorgehenswei-
sen waren für uns immer wieder sehr ernüchternd und niederschmet-
ternd. Vielfach kam es zu juristischen Verfahren. In den Urteilsbegrün-
dungen wurde fast stereotyp festgehalten, dass ein Übergriff nicht aus-
zuschliessen sei, dass aber – basierend auf dem Grundsatz „Im Zwei-
felsfall für den Angeklagten“ – ein Freispruch erfolgen müsse. Oft wurde 
im Anschluss daran ein übliches Besuchsrecht angeordnet. Wenn wir 
dann an die Kinder dachten, fühlten wir uns hilflos, verzweifelt und trau-
rig. 
Vereinfacht zusammengefasst führten – insbesondere bei Verdachts-
äusserungen gegenüber einem Vater – folgende Punkte dazu, dass 
dem Kind nicht der für das Kindeswohl erforderliche Schutz ermöglicht 
werden konnte: 
- Zweifelsfreie, juristisch relevante Fakten (z.B. Spermaspuren) sind 

kaum beizubringen und Indizienbeweise sind durch eine Anwältin      
oder einen Anwalt leicht infrage zu stellen.  

- Selbst klare Aussagen des Kindes können relativiert oder sogar ab-
gestritten werden und es steht umgehend „Aussage gegen Aussage“. 

- Bei hochstrittigen Elternbeziehungen kann der elterliche Konflikt leicht 
ins Feld geführt werden, um Aussagen des Kindes als durch die Mut-
ter beeinflusst zu diskreditieren.  

- Missbrauchende Väter haben vielfach ihre Kinder auch sehr gerne. 
Einige wären vielleicht auch erleichtert, zu ihrem Missbrauch stehen  

 
105 Mein Dank gilt meiner Kollegin, der Kinderpsychiaterin Dr. med. Erika Bandli, welche diesen teil-

weise schmerzhaften Weg mitgegangen ist und später auch bereit war, das neue Modell „Befrei-
ung aus der Sackgasse“ in der Praxis anzuwenden und gemeinsam in Seminaren zu vermitteln. 
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zu können und Unterstützung zu erhalten, um es nicht mehr zu tun. 
Die drohenden existenziellen Konsequenzen und die Angst, das Kind 
danach nicht mehr zu sehen, sind aber derart einschneidend, dass 
ein Geständnis im Kontext der Wahrheitsermittlung von den Beschul-
digten kaum erwartet werden kann. 

- Kinder wollen die Übergriffe nicht. Sie haben aber oft den Elternteil 
dennoch gern. Stehen sie nun vor der Wahl, den Missbrauch mit einer 
Aussage zu beenden, aber dadurch eventuell den Zugang zum El-
ternteil zu verlieren, neigen viele Kinder dazu, einen Übergriff zu leug-
nen oder widersprüchliche Aussagen zu machen.  

- Ein Verdacht kann stimmen oder nicht. Er kann mit guter Absicht 
durch einen Elternteil erhoben werden oder aus strategischen Grün-
den. In den meisten Fällen führt die Wahrheitssuche wohl zu einer 
Zusatzbelastung für das Kind. 

Basierend auf derartigen Praxiserfahrungen entstand grosser Zweifel, 
ob ein vergangenheits- und wahrheitsbezogenes Vorgehen für Kinder 
wirklich hilfreich ist, insbesondere wenn eine enge emotionale Bezie-
hung zwischen dem Kind und einem Verdächtigten besteht.  
Aufgrund dieser Erfahrungen konzentrierten wir uns auf ein zukunfts- 
und lösungsorientiertes Vorgehen, woraus auch das Praxismodell „Be-
freiung aus der Sackgasse“ entstand. 
Drei Hauptüberlegungen sind für zukunfts- und lösungsorientierte An-
sätze bei Verdachtsäusserungen zentral, welche im Folgenden beleuch-
tet werden.  
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VERDACHT ZUGUNSTEN DES KINDES NUTZEN 

MISSBRAUCH UND VERDACHTSDYNAMIK 
Es braucht sicher keine Ausführungen dazu, dass ein Missbrauch für ein 
Kind auf vielfältige Art eine schwere Belastung und Zukunftshypothek 
darstellt und gestoppt werden muss.  
Aber auch wenn eine Mutter diesen Verdacht aufgrund von Beobach-
tung oder aus strategischen Gründen zu Unrecht erhebt, hat dies mas-
sive Folgen für das Kind.  
Eine gute Mutter kann, wenn sie davon überzeugt ist, ihr Kind keinesfalls 
einem vermeintlichen Täter überlassen, auch wenn es sich dabei um 
den Vater des Kindes handelt. Sie wird daher alles daran setzen, den 
Kontakt mittels Krankheitsaussagen, Terminproblemen u.a. zu verhin-
dern. Nachvollziehbarerweise wird sie das Kind in ihrer Not eventuell 
ermuntern und vielleicht auch drängen, Aussagen gegen den Vater zu 
machen. Das Kind wird dadurch einem immer stärkeren und belasten-
deren Triangulations- und Loyalitätsdruck ausgesetzt.  
Da die Mutter davon ausgehen muss, dass das Kind den anderen El-
ternteil auch gernhat und dass dieser voraussichtlich versuchen wird, 
das Kind zu beeinflussen, beispielsweise mit attraktiven Wochenenden, 
grossen Geschenken, viel Aufmerksamkeit usw., kann sie auch Aussa-
gen des Kindes, dass nichts passiert ist, kaum akzeptieren.  
Auch fachliche Einschätzungen oder sogar hochprofessionelle Kinder-
befragungen beruhigen diese Elternteile nachvollziehbar kaum und nüt-
zen selbstverständlich nichts, wenn ein Elternteil eine Vermutung fälsch-
licherweise vorbringt. 
In derartigen Loyalitätskonflikten sehen einige Kinder keine andere 
Möglichkeit, als sich auf eine Elternseite zu schlagen. Damit werden sie 
aus ihrer eigenen Sicht wohl zu „schuldigen Akteuren“ und verlieren zu-
dem den Kontakt zu einem wahrscheinlich geliebten Elternteil über 
lange Zeit. 
Vergangenheitsorientierte Klärungsaktivitäten in Beratungen führen bei 
dieser Ausgangssituation kaum zu einer Lösung, sondern intensivieren 
oft die Ängste der Eltern, begünstigen nicht kindorientiertes Handeln 
und erhöhen die Belastung für das Kind.  
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Drei Punkte bewähren sich bei derartigen Verdachtskonstellationen: 
• Lösungsorientierung anstelle Wahrheitssuche (siehe oben)  
• Verdachtsdilemmata für das Kind nutzen  
• Grundmotto: Im Zweifel für das Kind 

VERDACHTSDILEMMA 
Ein Verdacht ist ein auf Beobachtungen gestützter Gedanke, an dieser 
Stelle von Elternteilen oder Fachleuten, welcher nicht belegt ist. Eine 
Verdachtsäusserung ist daher gekennzeichnet durch:  

 
Bei Verdachtsäusserungen von möglichen sexuellen Übergriffen muss 
daher fachlich davon ausgegangen werden, dass die Vermutung zutrifft 
oder auch zu Unrecht geäussert wird. Fachpersonen befinden sich so-
mit in einem Verdachtsdilemma. 
Wie beschrieben haben beide Möglichkeiten massive Auswirkungen auf 
das Kind. Der übliche Impuls zur Klärung führt, wie ebenfalls bereits 
ausgeführt, kaum zu einer Verbesserung für das Kind. 

Der zukunfts- und lösungsorientierte Ausweg ist: 
Das Verdachtsdilemma als Ausgangspunkt in der Elternberatung zu 
installieren und von den Eltern Lösungen für beide Möglichkeiten ein-
zufordern, da nur so das Kindeswohl sichergestellt werden kann. 

In der Arbeit mit Eltern mit Verdachtsäusserungen müssen somit die El-
tern zukünftige Umgangsideen entwickeln, welche dem Kind dienen un-
ter der Vorannahme, dass etwas passiert ist, wie auch unter derjenigen, 
dass dies nicht der Fall war.  
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Verdacht sexuelle Übergriffe u.Ä. > Verdacht nutzen 

Jede Verdachtsäusserung wird immer ernst genommen, wie vage diese 
auch sein mag. Ein Ignorieren würde das Kind der Gefahr eines Miss-
brauches aussetzen.  
Gleichzeitig muss eine zukünftige Lösung auch für ein Kind passen, das 
keine Übergriffe erlebt hat.  
In diesem Sinne wird der Verdacht zugunsten des Kindes genutzt.  
Damit dies möglich wird, ist es erforderlich, in der Beratung ein neues 
handlungsleitendes Motto zu installieren: Im Zweifel für das Kind! 
  



 
 
214 
 

Verdacht sexuelle Übergriffe u.Ä. > Parteilichkeit 

IM ZWEIFEL FÜR DAS KIND! 

In mitteleuropäischen Gesellschaften und auch in deren Rechtspre-
chungen gilt zumeist der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“.  
Kombiniert mit der eher schwachen gesellschaftlichen Stellung eines 
Kindes und seinen begrenzten sprachlichen und strategischen Kompe-
tenzen, stärkt dies die Position von Tätern massiv (⇢	Seite 209-210). 
In den Beratungen mit hochstrittigen Eltern, auch bei einer Verdachts-
äusserung, positionieren sich die Fachleute dagegen parteiisch für das 
Kind und radikal kindorientiert. Daher wird in der Beratung im Einver-
ständnis mit den Eltern der Grundsatz „Im Zweifel für das Kind!“ verein-
bart. 

Im kommenden Teil wird das Praxismodell „Befreiung aus der Sack-
gasse“ vorgestellt und es wird dargelegt, wie u.a. die oben besproche-
nen Punkte der „Lösungsorientierung“, der Nutzung des „Verdachtsdi-
lemmas“ und das Motto „Im Zweifel für das Kind!“ methodisch umgesetzt 
werden.  

Erfreulicherweise kann das Gesprächsführungsmodell für kindorien-
tierte Elternberatung mit nur wenigen Erweiterungen angewandt wer-
den. 
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Kontextgestaltung 
(⇢ Seite 54-57) 

Erstes Eltern-    
gespräch 
(⇢ Seite 58-89) 

Folgegespräche 
mit Eltern 
(⇢ Seite 90-117) 

Einbezug Kind 
(⇢ Seite 118-129) 

Stabilisierung  
und Abschluss 
(⇢ Seite 130-135) 

Zusatzmodell „Befreiung aus der Sackgasse“ 

Zusatzmodell „Befreiung aus der Sackgasse“ 

BEZUG ZUM KINDORIENTIERTEN ELTERNGESPRÄCH  

Das Zusatzmodell „Befreiung aus der Sackgasse“ ist eine ergänzende 
Variante zum Modell der kindorientierten Elternberatung. Es baut auf 
den Haltungen, Phasenschritten und der Methodik der kindorientierten 
Elternberatung auf und enthält die erforderlichen Erweiterungen für den 
Umgang mit gravierenden Verdachtsäusserungen wie insbesondere bei 
Verdacht auf sexuelle Übergriffe, Suchtmittelmissbrauch, Erziehungs-
gewalt.  
Im Folgenden werden tabellarisch die Bezüge zwischen den beiden Mo-
dellen aufgelistet und anschliessend die Besonderheiten vertieft darge-
legt. Der fachliche Blick darauf erfolgt schwerpunktmässig aufgrund ei-
ner Vermutungsäusserung eines Elternteiles. 

ÜBERBLICK BESONDERHEITEN IN DEN PHASEN 

Kindorientierte Elternberatung Besonderheiten bei Verdachtssituationen 
  

1. Phase 
Verdacht als Verdacht installieren 
und nutzen 
(⇢	Seite 218-220) 

2. Phase 

Transparenz herstellen; Befreiung 
aus Sackgasse; Lösungsentwick-
lung im Verdachtskontext starten 
(⇢	Seite 221-231) 
 

3. Phase 

Entwickeln von Vereinbarungen, 
welche einem missbrauchten wie 
auch nicht missbrauchten Kind 
nützen 
(⇢	Seite 232-233) 

4. Phase 
Prophylaxeteil 
(⇢	Seite 234-236) 

5. Phase 
 

(⇢	Seite 237) 
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Zusatzmodell „Befreiung aus der Sackgasse“ > Phasenübersicht 

Für die Phasen 1 bis 4 sind im Durchschnitt 6 bis 7 Sitzungen in Abstän-
den von 2 bis 4 Wochen erforderlich. In der Stabilisierungsphase werden 
die Eltern in ihrer neuen kindorientierten Kooperation mit 2 bis 4 Sitzun-
gen über ein Jahr hinweg bis zum Abschluss begleitet. 
 

  


